
 

POSITIONSPAPIER 
  

 
 
 

Vorstand: Kathrin Boehm (Vorsitzende); Theresia Schoppe (stellv. Vorsitzende); Dr. Lars Hecht (Schatzmeister); Yvonne Häusler (Mitgliederbeauftragte), 
Sebastian Bittner (Schriftführer); Geschäftsführerin: Dr. Gottlobe Fabisch 
Verband der Diabetes-Beratungs- und Schulungsberufe in Deutschland e.V. (VDBD) eingetragen im Vereinsregister Amtsgericht Düsseldorf Registerrolle 
VR 7676 und vom Finanzamt als gemeinnützig anerkannt. 

Krankenhausreformanpassungsgesetz (KHAG) 

Öffentliche Anhörung am 17.12.2025 

 

Patientenversorgung ist Teamaufgabe – Gesundheitsfachkräfte gegenfinanzieren 

Der Verband der Diabetes-Beratungs- und Schulungsberufe in Deutschland e.V. (VDBD) begrüßt prinzipiell 
die anstehende Krankenhausreform, sieht jedoch Korrekturbedarf, was die Finanzierung von 
Gesundheitsfachberufen und insbesondere der Diabetesversorgung im stationären Setting 
anbelangt.  

Während in der ambulanten Diabetesversorgung die Berufsgruppe der Diabetesberaterinnen und 
Diabetesberater DDG sowie Diabetesassistentinnen und Diabetesassistenten DDG ein 
abrechnungsrelevantes Strukturmerkmal ist, wurde diese für die Patientenversorgung essenzielle 
Qualifikation in der stationären Versorgung bisher nicht gegenfinanziert. Jede 5. Patientin, jeder 5. Patient 
im Krankenhaus hat jedoch als Nebendiagnose einen Diabetes mellitus, der ebenfalls adäquat versorgt 
werden muss.  

Eines der Hauptziele der Krankenhausreform ist die Sicherung und Steigerung der Behandlungsqualität. 
Diabetesberaterinnen und Diabetesberater tragen wesentlich zur Behandlungsqualität und 
Patientensicherheit bei. Sie sind qualifizierte Gesundheitsfachkräfte, die sich zusätzlich durch eine 
einjährige Weiterbildung, inklusive heilkundlicher und telemedizinischer Tätigkeiten, spezialisieren und 
Kompetenzen für die Betreuung von Diabetespatienten und Diabetespatientinnen aller Altersgruppen und 
Diabetestypen erwerben. Insbesondere im Bereich der Diabetestechnologien sind das Fachwissen und 
Knowhow spezifisch für diese Berufsgruppe. 

Bereits jetzt zeigt sich, wenn Krankenhäuser in eine finanziell prekäre Situation geraten, bauen sie zuerst 
Personal ab, das nicht gegenfinanziert ist – zu Lasten der Patientensicherheit! 

Der VDBD appelliert daher an den Bundestag:  

• Patientensicherheit garantieren und Abbau von bewährten und essenziellen Kompetenzen in 
der Patientenversorgung verhindern 

• Qualifizierte Diabetesfachkräfte in der Klinik im Zuge der Krankenhausreform finanziell abbilden 

• Vorhandene Expertise von Gesundheitsfachkräften in der sektorenübergreifenden Versorgung 
nutzen 
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